




















unerheblich, da das Risiko für die Allgemeinheit durch die vielfältigen Nutzungspfade z. B. durch 
Bewässerung, Pools derart hoch ist. 

bbb) Risiko für das Individuum 

Eine Gefahr für den Einzelnen im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 BBodSchG liegt vor. Die 
nachgewiesenen Schadstoffkonzentrationen überschreiten die zulässigen Grenzwerte erheblich 
und führen aufgrund der damit verbundenen Expositionsrisiken zu einer konkreten Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit. Hierbei ist maßgeblich auf die im Ordnungsrecht anerkannte „Je­
desto-Formel'' abzustellen. Nach dieser sind an die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts 
umso geringere Anforderungen zu stellen, je höherwertiger das bedrohte Rechtsgut und Je 
schwerwiegender der zu erwartende Schaden sind. 

Da mit der menschlichen Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 GG) ein Rechtsgut von höchstem Rang 
betroffen ist, verschiebt sich der erforderliche Grad der Eintrittswahrscheinlichkeit signifikant 
nach unten. Die festgestellten leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffe (LCKW), 
insbesondere Vinylchlorid (VC) und Trichlorethen (TCE), besitzen eine nachgewiesene 
karzinogene Wirkung und gehören zu den Stoffen der Säule 1, für die nach wissenschaftlichem 
Kenntnisstand keine sichere Wirkschwelle existiert. Dies bedeutet, dass nach aktuellem 
wissenschaftlichem Stand für diese Stoffgruppe kein Wirkungs-Schwellenwert definierbar ist, 
unterhalb dessen eine Gefährdung vollständig ausgeschlossen werden kann. Eine 
krebserzeugende Wirkung Ist somit auch bei niedrigen Expositionen potenziell möglich. 

In der Folge reicht angesichts der extremen möglichen Schadensschwere bereits die bloße 
Möglichkeit der Kontaktaufnahme durch die Grundstücksnutzer aus, um die Gefahrenschwelle zu 
überschreiten. Durch die stoffspezifische Leichtflüchtigkeit werden diese Stoffe beim Versprühen 
des Grundwassers - etwa zur Gartenbewässerung - zwangsläufig in die Gasphase überführt. 
Damit wird eine inhalative Aufnahme über Aerosole sowie eine orale oder dermale Exposition bei 
der Nutzung als Brauchwasser objektiv möglich. Eines Nachweises einer bereits eingetretenen 
Schädigung oder einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit bedarf es bei einer 
derartigen Bedrohung von Leib und Leben nicht; die real vorhandene Möglichkeit der Exposition 
im Rahmen einer üblichen Grundstücksnutzung genügt zur Begründung der ordnungsrechtlichen 
Relevanz. 

b) Ermessen 

Der Landkreis Nordsachsen hat für den Erlass des Verbots der Grundwasserentnahme in dem 
betreffenden Bereich das ihm zustehende Ermessen gemäß § 40 VwVfG entsprechend dem 
Zweck der Ermächtigung ausgeübt und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens, insbesondere 
den Verhättnismäßigkeitsgrundsatz eingehalten. 

Als Beschränkungsmaßnahme i.S.d. § 2 Abs. 8 BBodSchG ist das Verbot der Entnahme von 
Grundwasser zu erlassen, da Dekontaminations- und Sicherungsmaßnahmen durch die 
Grundstückseigentümer i.S.d. § 4 Abs. 3 Satz 3 BBodSchG nicht möglich und zumutbar sind. 

aa) Entschlleßungsermessen 

Die Entscheidung über den Erlass einer Allgemeinverfügung mit dem Inhalt des Verbots der 
Grundwasserentnahme steht gemäß§ 1 0 Abs. 1 Satz 1 BBodSchG im pflichtgemäßen Ermessen 
des Landratsamts Nordsachsen. 
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Aufgrund der mit der Grundwasserverunreinigung verbundenen Gefährlichkeit der LCKW ist das 
Entschließungsermessen im vorliegenden Fall auf Null reduziert, da andernfalls der Eintritt von 
Schäden für die Allgemeinheit und Gesundheitsschäden des Einzelnen zu befürchten stünden. 

bb} Auswahlermessen 

Darüber hinaus ist das Verbot der Grundwasserentnahme im betreffenden Gebiet auch im 
Hinblick auf die Auswahl der Maßnahme verhältnismäßig. 

aaa) Zulässiger Zweclc 

§ 4 Abs. 3 s. 1 a. E. BBodSchG gibt das Ziel der Sanierungsmaßnahmen vor. Dieses Sanierungsziel 
ist maßgeblich für die Auswahl der richtigen Sanierungsmaßnahme bei bestehender 
Sanierungspflicht. Es ist „so zu sanieren, dass dauerhaft keine Gefahren, erheblichen Nachteile 
oder erheblichen Belästigungen für den einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen." 

bbb) Geeignethelt 

Das Verbot der Grundwasserentnahme stellt eine geeignete Beschränkungsmaßnahme dar, um 
Gefahren für den Einzelnen und die Allgemeinheit zu verhindern. 

Nach § 2 Abs. 8 BBodSchG sind Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen sonstige Maßnahmen, 
die Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die 
Allgemeinheit verhindern oder vermindern, insbesondere Nutzungsbeschränkungen. 

Das Verbot der Entnahme von mit LCKW belasteten Grundwasser ist objektiv zwecktauglich die 
davon ausgehenden gesundheitlichen Gefahren innerhalb der Schadstofffahne für den Einzelnen 
und die Allgemeinheit einzudämmen. 

Geraten die Grundstückseigentümer des betreffenden Bereichs über die Grundwasserentnahme 
nicht mehr in den Kontakt mit dem belasteten Grundwasser, besteht auch die Gefahr durch LCKW 
nicht mehr, die Gesundheit von Menschen zu schädigen. 

ccc) Erforderlichkeit 

Mildere Maßnahmen sind nicht ersichtlich. Zum einen sind keine Dekontaminations- und 
Sicherungsmaßnahmen i.S.d § 4 Abs. 3 Satz 3 BBodSchG möglich, da im Einzelfall keine 
geeigneten technischen Sanierungsverfahren zur Sanierung des belasteten Grundwassers in der 
Schadstofffahne zur Verfügung stehen. 

zwar wurde durch den Einsatz eines Alr-Sparglng-Verfahrens am unmittelbaren Ausgangspunkt 
der jeweiligen Altlast (Gelände Betriebsteil I und II) bereits eine deutliche Reduzierung der 
Schadstoffmenge realisiert, jedoch lässt sich dieses Verfahren nicht auf das gesamte betroffene 
Gebiet übertragen. Auch gelang eine Absenkung der Schadstoffgehalte unter die maßgeblichen 
gesundheitsrechtlichen Schwellenwerte bisher zu keinem Zeitpunkt. 

Darüber hinaus erweist sich eine flächendeckende Anwendung dieses Verfahrens als objektiv 
unzumutbar. Es wird gegenwärtig beurteilt, dass Sanierungsmaßnahmen zur Reduzierung des 
Schadstoffinventars innerhalb der sehr großräumigen ausgebildeten Fahne nicht möglich sind. 
Eine Sanierung wäre wirtschaftlich mit derzeit bekannten Sanierungstechnologien nicht 
darstellbar. 

Da eine technische Sanierung des Grundwasserkörpers nach gegenwärtigem Stand der Technik 
aufgrund der Größe des Gebiets und der spezifischen chemischen Eigenschaften der LCKW 
unmöglich ist, bleibt das Nutzungsverbot das einzige effektive Mittel. 
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Demgegenüber stellt die bloße Warnung kein milderes und gleich geeignetes Mittel dar. Bei einer 
bloßen Warnung fehlt es an der rechtlichen Verbindlichkeit und Vollstreckbarkeit. Während das 
Verbot als Verwaltungsakt einen Vollstreckungstitel darstellt, der bei Zuwiderhandlung mittels 
Zwangsgeld oder beispielsweise Versiegelung der Brunnenanlagen durchgesetzt werden kann, 
stellt die Warnung lediglich einen unverbindlichen Realakt dar. Angesichts der massiven 
Grenzwertüberschreitungen (bis zum 100-fachen des Prüfwerts) und der nachgewiesenen 
Karzlnogenität von LCKW ohne Wirkschwelle kann sich der Landkreis Nordsachsen, um seinen 
staatlichen Schutzpflichten nachzukommen nicht auf die bloße Hoffnung auf freiwillige 
Kooperation verlassen. 

ddd) Angemessenheit 

Das Verbot der Grundwasserentnahme im tenorierten Bereich ist angemessen. 

Eine Maßnahme ist angemessen, wenn die Schwere des damit verbundenen Eingriffs bei einer 
Gesamtabwägung nicht außer Verhältnis zu dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe steht. 

Die Voraussetzungen liegen vor. Das Grundwasserentnahmeverbot ist angemessen, da die 
Schwere des damit verbundenen Eingriffs bei einer Gesamtabwägung nicht außer Verhältnis zu 
dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe steht. In der vorzunehmenden Abwägung steht das 
Eigentumsgrundrecht der Betroffenen (Art. 14 Abs. 1 GG) dem Schutz der Gesundheit des 
Einzelnen sowie der Allgemeinheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) gegenüber. Bereits bei einer abstrakten 
Betrachtung genießt der Schutz der menschlichen Gesundheit als unmittelbare Ausprägung des 
Rechts auf körperliche Unversehrtheit eine besondere Stellung innerhalb der 
verfassungsrechtlichen Hierarchie. Im Vergleich zu rein vermögenswerten Positionen ist der 
Schutz des Lebens und der physischen Integrität regelmäßig als vorrangig einzustufen. 

Diese Gewichtung setzt sich in der konkreten Betrachtung fort, in welcher sich der Eingriff in das 
Eigentumsrecht als verhältnismäßig geringfügig erweist. 

Die Untersagung der Grundwassernutzung stellt lediglich einen teilweisen Eingriff in die 
Nutzungsbefugnisse dar. Hierbei ist maßgeblich zu berücksichtigen, dass die Nutzung von 
Grundwasser ohnehin kein schrankenloses Recht darstellt, sondern nach dem 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) grundsätzlich einer Anzeige oder einer Erlaubnis bedarf. Für 
ungenehmigte Anlagen besteht daher von vornherein kein schutzwürdiges Vertrauen auf eine 
dauerhafte Fortführung der Nutzung. 

Darüber hinaus bleiben andere Nutzungsarten, wie die Verwendung von Regenwasser oder der 
Bezug von Trinkwasser über das öffentliche Netz, von den Beschränkungen unberührt. Die 
Substitution des Grundwassers durch Trinkwasser ist den Betroffenen mit vertretbarem Aufwand 
zumutbar. Die Versorgung mit unbedenklichem Trinkwasser ist in Delitzsch durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung und den hohen Erschließungsgrad gewährleistet. Ein Anschluss dürfte 
jedenfalls regelmäßig mit zumutbaren Mitteln herstellbar sein, sofern im Einzelfall noch nicht 
vorhanden. Auch wenn ein Trinkwasseranschluss nicht einfach hergestellt werden kann, sind 
andere Maßnahmen zur Versorgung mit Brauchwasser zu ergreifen oder geplante 
Nutzungsabsichten zu Gunsten der Gesundheitsvorsorge einzuschränken. 

2. Rechtmäßigkeit der Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit (Zif. 2) 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO wird die sofortige Vollziehbarkeit der Ziffern 1 und 3 dieser 
Verfügung angeordnet. Das besondere öffentliche Interesse an der sofortigen Durchsetzung 
überwiegt das private Interesse der Betroffenen an einer aufschiebenden Wirkung von 
Widerspruch und Klage. 
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a) Besondere Dringlichkeit und Gefahr der Gesundheitsschädigung 

Die Anordnung dient dem Schutz überragend wichtiger Rechtsgüter, namentlich der 
menschlichen Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 GG) sowie der Integrität des Grundwasserkörpers. Die 
festgestellten Schadstoffe sind potenziell krebserzeugend und verfügen über keine sichere 
Wlrkschwelle. Ein Abwarten der Bestandskraft sowie die Inkaufnahme langwieriger 
verwaltungsverfahrens- und prozessrechtlicher Verzögerungen sind angesichts der akuten 
Gefahrenlage unvertretbar. Da die Grundwassernutzung in Hausgärten unkontrolliert und täglich 
stattfinden kann, würde ein Aufschub die Anwohner einem fortgesetzten und nicht kalkulierbaren 
Gesundheitsrisiko aussetzen. Jede weitere Entnahme während eines laufenden Verfahrens 
könnte potenziell zu einer Gesundheitsschädigung führen. 

b) überwiegen des öffentlichen Interesses gegenüber privaten Interessen 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im besonderen 
öffentlichen Interesse geboten, da das Interesse an einem sofortigen Unterbinden der 
Grundwasserentnahme das private Interesse der Betroffenen, die Nutzung bis zum 
rechtskräftigen Abschluss eines Hauptsachevertahrens fortzusetzen, deutlich überwiegt. 

Im Rahmen der Interessenabwägung Ist zudem zu berücksichtigen, dass die wirtschaftlichen 
Nachteile für die Grundstückseigentümer, namentlich die geringfügigen Mehrkosten für den 
Bezug von Leitungswasser zur Gartenbewässerung, rein finanzieller Natur und damit reversibel 
sind, während eine gesundheitliche Schädigung oder eine fortschreitende Kontamination des 
Grundwasserleiters Irreversibel ist. 

Das Verbot stellt zudem lediglich einen geringfügigen Eingriff in die Art und Welse der 
Grundstücksnutzung dar. Die Substanz des Eigentums bleibt unberührt, da die Versorgung mit 
qualitativ einwandfreiem Wasser durch das öffentliche Trinkwassernetz sowie die Nutzung von 
gespeichertem Regenwasser weiterhin uneingeschränkt möglich ist. Ein rechtlich geschütztes 
Interesse an der Nutzung nachweislich gesundheitsgefährdender Stoffe besteht nicht. Die 
staatliche Schutzpflicht für Dritte und die Umwelt lässt hier keinen Aufschub zu, weshalb das 
Suspenslvinteresse der Betroffenen hinter die Erfordernisse eines effektiven Gefahrenschutzes 
zurücktreten muss. 

3. Rechtmäßigkeit der Elnschränl<ung bestehender Gestattungen (Zif. 3) 

Ziffer 3 der Verfügung hat lediglich deklaratorische Bedeutung. Es wird klargestellt, dass auch 
bestehende Nutzungen mit Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung einzustellen sind. Im 
Anwendungsbereich des BBodSchG gehen dessen Regelungen als Lex specialis (Spezialgesetz) 
etwaigen wasserrechtllchen Erlaubnissen und Bewilligungen vor. Da das 
Grundwasserentnahmeverbot (Ziffer 1) umfassend gilt, sind davon kraft Gesetzes auch bereits 
wasserrechtlich erlaubte oder bewilligte Grundwasserförderungen erfasst. Zur Vermeidung von 
Wertungswidersprüchen müssen Im Geltungsbereich der Allgemeinverfügung einheitliche 
Verhältnisse gelten. Eine Privllegierung bestehender Erlaubnisse würde den Schutzzweck der 
Maßnahme unterlaufen. 

4. Rechtmäßigkeit der Bereichsausnahmen (Zif. 4) 

Es wird klargestellt, dass Maßnahmen zur Untersuchung und Sanierung der 
Grundwasserkontamination ausdrücklich nicht vom Verbot erfasst sind. Die Fortführung dieser 
Maßnahmen liegt im überwiegenden öffentlichen Interesse. Der Landkreis Nordsachsen kommt 
hiermit seinem staatlichen Schutzauftrag gemäß§§ 4 und 10 BBodSchG nach, um durch aktive 
Sanierung die Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt dauerhaft abzuwehren. 
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5. Rechtmäßigkeit der Zwangsgeldandrohung (Zlf. 5) 

Die Androhung des Zwangsgeldes stützt sich auf§§ 11, 19 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 20 Abs. 1 Satz 1, 20 
Abs. 1 Satz 3 Alt. 1, Abs. 2, 22 Abs. 1 SächsVwVG. 

a) Zuständigkeit 

Der Landkreis Nordsachsen ist, als die Behörde, die das Grundwasserentnahmeverbot in Ziffer 1 

der Verfügung angeordnet hat, gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SächsVwVG zuständige 
Vollstreckungsbehörde. 

b) Vollstreckbarer Grundverwaltungsakt 

Das Grundwasserentnahmeverbot ist aufgrund der In Ziffer 2 angeordneten sofortigen 
Vollziehbarkeit gemäß§ 2 Nr. 2 SächsVwVG sofort vollstreckbar. 

c) Entbehrlichkeit der Fristsetzung 

Eine Frist braucht nicht bestimmt zu werden, da es sich Im vorliegenden Fall bei der Untersagung 
der Grundwasserentnahme um eine Unterlassung i.S.d. § 20 Abs. 1 Satz 3 SächsVwVG handelt. 

d) Verbindung mit dem Grundverwaltungsal<t 

Die Verbindung der Androhung des Zwangsgeldes mit der Anordnung des 
Grundwasserentnahmeverbotes ist gern. § 20 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 SächsVwVG zulässig. Denn 
hiernach soll die Androhung mit dem Verwaltungsakt, der vollstreckt werden soll, verbunden 
werden, wenn Rechtsbehelfen keine aufschiebende Wirkung zukommt. Hier liegt aufgrund der 
Anordnung der sofortigen Vollziehung In Ziffer 2 der Verfügung ein Fall vor, in dem einem 
Rechtsbehelf gern.§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO keine aufschiebende Wirkung zukommt. Es liegt 
ein Fall des „Intendierten" Ermessens vor, was bedeutet, dass der Gesetzgeber die Entscheidung 
In der Regel bereits vorgezeichnet hat. Durch die gleichzeitige Androhung wird dem Gebot der 
Effektivität der Gefahrenabwehr Rechnung getragen, da dem Pflichtigen die Konsequenzen einer 
Zuwiderhandlung unmittelbar mit Bekanntgabe des Verbots vor Augen geführt werden. Ein 
Atypischer Fall, d.h. besondere Umstände, die ein Abweichen von dieser gesetzlich vorgesehenen 
Regelentscheidung rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich. 

e) Bestimmtheitserfordernis 

Dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitserfordernls Ist, insbesondere mit der Angabe der Höhe des 
Festbetrages des Zwangsgeldes von 750 EUR, genüge getan. 

f) Verhältnismäßigkeit 

Die Androhung des Zwangsgeldes i.H.v. 750 EUR ist hinsichtlich der Art und Höhe 
verhältnismäßig. Nach § 19 Abs. 3, Abs. 4 SächsVwVG hat die Vollstreckungsbehörde, wenn 
mehrere Zwangsmittel In Betracht kommen, dasjenige Zwangsmittel anzuwenden, das den 
Vollstreckungsschuldner und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. 

aa) Geeignetheit 

Die Androhung des Zwangsgelds ist geeignet um das in Ziffer 1 angeordnete 
Grundwasserentnahmeverbot durchzusetzen. 
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bb) Erforderlichkeit 

Das Grundwasserentnahmeverbot ist erforderlich um die Beugefunktion zur Gefahrenabwehr 
sicherzustellen. Ein anderes ebenso mildes Mittel wie die Androhung eines Zwangsgeldes zur 
Sicherstellung der Befolgung des Grundwasserentnahmeverbotes Ist nicht ersichtlich. 

cc) Verhältnismäßigkeit 

Die Androhung des Zwangsgeldes i.H.v. von 750 EUR ist auch angemessen. 

Die Höhe des Zwangsgeldes ist grundsätzlich im jeweiligen Einzelfall u.a. anhand der Dringlichkeit 
und Bedeutung der Angelegenheit und des bisherigen Verhaltens des Pflichtigen zu bestimmen. 
Die Wichtigkeit des von der Behörde verfolgten Zwecks und die Intensität des vom Pflichtigen 
geleisteten Widerstandes gegen die Erfüllung der Verpflichtung sind ebenso von Bedeutung (VGH 
Kassel NVwZ-RR 1996, 362). Weiter ist auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Pflichtigen 
(OVG Lüneburg DÖV 1967, 279) sowie sein wirtschaftliches Interesse an der Aufrechterhaltung 
eines rechtswidrigen Zustandes {VG München NVwZ 2004, 1517) zu berücksichtigen. 

Die Androhung eines Zwangsgeldes in Höhe von 750 EUR steht zu dem Zweck der Durchsetzung 
des Grundwasserentnahmeverbotes In einem angemessenen Verhältnis. Dieser Betrag ist 
einerseits geboten, um eine hinreichende Beugewirkung zu entfalten und den potenziellen 
wirtschaftlichen Vorteil einer unzulässigen Grundwassernutzung (z. B. die Einsparung von 
Trinkwasserkosten) aufzuwiegen. Er hält sich andererseits im Rahmen dessen, was für einen 
durchschnittlichen Pflichtigen wirtschaftlich tragbar ist, ohne diesen übermäßig zu belasten. 
Angesichts der hohen Bedeutung des Schutzes der menschlichen Gesundheit gegenüber den 
privaten und wirtschaftlichen Interessen der Nutzer ist die Festsetzung in dieser Höhe 
sachgerecht und zumutbar. 

6. Rechtmäßigkeit der Ausnahmeregelung (Zif. 6) 

Der Landkreis Nordsachsen kann im Zusammenwirken mit der unteren Bodenschutzbehörde im 
Einzelfall Ausnahmen vom Verbot der Grundwassernutzung erteilen, wenn diese zum Wohle der 
Allgemeinheit erforderlich sind, um unzumutbare Härten zu verhindern oder wenn eine 
Grundwassernutzung nicht zu Gefährdungen oder sonstigen nachteiligen Auswirkungen auf 
Gewässer führt. Dazu ist der Nachweis zu führen, dass die Nutzung unbedenklich Ist und 
nachteilige Gewässerveränderungen nicht zu besorgen sind. Eine Ausnahmemöglichkeit zu 
eröffnen ist angemessen, um Härten im Einzelfall zu vermeiden. 

7. Rechtmäßlglcelt des zeitlichen Geltungsbereichs (Zlf. 7) 

Die Allgemeinverfügung ergeht gemäß§ 36 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG unter dem Vorbehalt des Widerrufs. 
Dieser vorbehalt ist erforderlich, um auf künftige Änderungen der sach- und Rechtslage -
Insbesondere auf neue Erkenntnisse aus dem laufenden Grundwassermonitoring oder 
fortschreitende Sanierungserfolge - flexibel reagieren zu können. 

8. Rechtmäßigkeit der Bekanntgabe (Zif. 8) 

Gemäß § 41 Abs. 1 VwVfG ist ein Verwaltungsakt gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist 
oder der von ihm betroffen wird bekannt zu geben. Gemäß§ 41 Abs. 3 Satz 2 VwVfG darf eine 
Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gegeben werden. Nach § 41 Abs. 4 VwVfG wird die 
öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dadurch bewirkt, dass sein 
verfügender Teil ortsüblich bekannt gemacht wird. In der ortsüblichen Bekanntmachung ist 
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anzugeben, wo der Verwaltungsakt und seine Begründung eingesehen werden können. Die 
Möglichkeiten der Einsichtnahme sind in der Allgemeinverfügung angegeben. Der Verwaltungsakt 
gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer 
Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die 
Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Aufgrund der Dringlichkeit der Entscheidung 
wird vorliegend bestimmt, dass die Allgemeinverfügung bereits am Tag nach der 

Bekanntmachung als bekannt gegeben gilt. Dies ist erforderlich, weil die Einhaltung einer 
gewöhnlichen Bekanntmachungsfrist von zwei Wochen den unmittelbaren und effektiven Schutz 
potentieller Grundwassernutzer unnötig verzögern würde. 

9. Rechtmäßigkeit des örtlichen Geltungsbereichs der Allgemeinverfügung (Zif. 1 und Zlf. 9) 

Insbesondere wurde auch bei der Abgrenzung des Geltungsbereichs der Allgemeinverfügung das 
Verhältnismäßlgkeltsprlnzlp gewahrt. 

Für den gesamten Geltungsbereich der vorliegenden Allgemeinverfügung (gemäß Anlage 1) wird 
aus Gründen der Gesundheitsvorsorge und zum Schutz des Grundwasserkörpers jegliche 
Nutzung des Grundwassers untersagt. 

Die Abgrenzung des Verbotsgebietes erfolgte auf Basis der vorliegenden Ergebnisse des 
laufenden Grundwassermonitorings und des daraus abgeleiteten Kontaminationsbereiches. Die 
Ergebnisse der aktuellen Grundwasseranalytik zeigen insbesondere eine Schadstoffbelastung 
durch LCKW Im Grundwasserleiter (GWL) 1.5 und Im Grundwasserlelterkomplex 1.5/1.6. Es gibt 
lokale Schwankungen hinsichtlich der Schadstoffbelastung. Der obere Grundwasserleiter Ist 
grundsätzlich geringer belastet als der untere Grundwasserleiter. Die entstandene LCKW­
Schadstofffahne wurde nach aktuellen Messergebnissen mit> 250 m Richtung Westen erfasst, 
wobei jedoch die Spitze der Schadstofffahne mit dem aktuellen Netz an Grundwassermessstellen 
nicht mehr bestimmt werden kann. Eine Ausweitung des Messnetzes ist daher geplant. Bis zu dem 
Zeitpunkt, an welchem neue Grundwassermessstellen Aufschluss über die exakte Lage der 
Schadstoffbelastungen bringen und damit die Spitze der Schadstofffahne bestimmt werden 
kann, wurden zur Ermittlung des Geltungsbereiches für die vorliegende Allgemeinverfügung 
folgende Annahmen bzw. Berechnungen getätigt: 

Die aktuellen Ergebnisse des laufenden Grundwassermonitorings zeigen an der westlichsten 
Grundwassermessstelle (zugehörig zum Betriebsteil 1) einen Summenwert für LCKW von 1.111 
µg/l, demnach deutlich über der GFS von 20 µg/l. Weiterhin wurde aus den vorliegenden 
Messwerten eine mittlere Abstandsgeschwindigkeit für die Jahre 2020 bis 2024 von 230 m pro Jahr 
ermittelt. Das Oberflächengewässer Lober ist nach aktueller Einschätzung des zuständigen 
Gutachters noch nicht durch die beiden Altlasten beeinflusst. 

Da die aktuellsten Messwerte aus Mai 2025 stammen, wird davon ausgegangen, dass sich die 
Schadstofffahne bis Frühjahr 2027 um 460 m bewegt (entspricht berechneter 

Abstandsgeschwindigkeit für 2 Jahre). 



Der ermittelte Geltungsbereich ergibt sich nun daraus, dass vom westlichsten Punkt der 
modellierten Belastungsbereiche zusätzlich 460 min westliche Richtung abgegrenzt werden. 

Die Ziehung der Gebietsgrenze soll für die Betroffenen nach Möglichkeit nachvollziehbar sein. 
Deswegen wurden die Grenzen des Gebietes, soweit fachlich vertretbar, an Straßen, Wegen, 
Wasserläufen und sonstigen erkennbaren Strukturen ausgerichtet. 

Die Abgrenzung ist geeignet, zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Gefahren einer Nutzung von 
kontaminiertem Grundwasser auszuschließen. 

Eine stärkere räumliche Differenzierung oder geringere Ausdehnung des Verbotsgebietes ist nicht 
möglich, da bereits an der westlichsten Grundwassermessstelle Werte oberhalb der GFS 
nachgewiesen wurden. 

Eine größere Ausdehnung ist zum jetzigen Zeitpunkt fachlich noch nicht vertretbar, da 
insbesondere die laufenden Sanierungsmaßnahmen im Quellbereich der Altlasten zusätzlich das 
Ziel der Reduzierung des Schadstoffaustrages verfolgen. 

III. Rechtsmittelbelehrung 

Unterschrift 
Erster Beigeordneter 



Hinweise (H): 

H1) 

Gemäß§ 41 Abs. 4 Satz 1 und 2 VwVfG wird nur der verfügende Teil dieser Allgemeinverfügung 
bekanntgegeben. 

H2) 

Die Allgemeinverfügung, die Begründung und die dazugehörigen Anlagen und Karten können auf 
der Internetseite www.landkreis...:.nordsachsen.de unter „Öffentliche Bekanntmachungen" 
eingesehen werden. 

Der Geltungsbereich der Allgemeinverfügung kann im Geoportal des Landkreises Nordsachsen 
unter httgs:/ /carQfillliig.landl<reis-nordsachsen.d.fil abgerufen werden. Er ist dort unter 
folgendem Pfad einzusehen: Themen > Aktuelles > Geltungsbereich Allgemeinverfügung 
Delitzsch. 

H3) 

Ein Schaden, den jemand durch Maßnahmen zur Durchsetzung der Allgemeinverfügung erleidet, 
ist nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 SächsPBG zu ersetzen, wenn er in Folge einer rechtmäßigen 
Inanspruchnahme nach§ 17 SächsPBG entstanden ist. Gemäß§ 41 Abs. 3 SächsPBG besteht 
jedoch kein Ersatzanspruch, soweit im Falle des § 41 Abs. 1 Nr. 1 SächsPBG die erforderliche 
Maßnahme zum Schutz der Person oder des Vermögens des Geschädigten getroffen worden ist. 
Ein Anspruch auf Entschädigung ist dementsprechend nicht gegeben, da das 
Grundwasserentnahmeverbot zum Schutz der vom belasteten Grundwasser betroffenen 
Personen getroffen worden ist. 

H4) 

Bei der Planung von ge·othermischen Anlagen, insbesondere zum Einbau von Erdwärmesonden 
oder Erdwärmebrunnensystemen, im Anordnungsgebiet dieser Allgemeinverfügung ist zu 
berücksichtigen, dass anzeigepflichtlge Erdaufschlüsse gemäß § 49 Abs. 1 WHG und 
erlaubnispflichtige Gewässerbenutzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 5 WHG einer besonders 
tiefgründigen Prüfung (im Rahmen eines hydrogeologischen Gutachtens) oder besonderer 
Schutzmaßnahmen bedürfen. Dabei ist auszuschließen, dass es durch das Vorhaben zu einer 
Verschleppung von Schadstoffen in unbelastete oder bisher nur geringfügig belastete 
Grundwasserleiter kommt. Eine Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde vor der Planung von 
Erdwärmeanlagen im Anordnungsgebiet wird daher erforderlich. 

H5) 

Die Benutzung des Grundwassers i. S. des § 46 Abs. 2 WHG, also für das Einleiten von 
Niederschlagswasser in das Grundwasser durch schadlose Versickerung, wird von der 
Allgemeinverfügung nicht grundsätzlich eingeschränkt. 

H6) 

Die Einschränkungen betreffen nicht das Netz der öffentlichen Trinkwasserversorgung. Das 
Trinkwasser ist nicht betroffen und kann uneingeschränkt und ohne Bedenken genutzt werden. 



H7) 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Anordnungen In Ziffer 1 und 3 der Verfügung zuwiderhandelt, 
handelt ordnungswidrig im Sinne des § 26 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 des BBodSchG. Eine solche 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Während 
das Zwangsgeld die künftige Befolgung der Verbote sicherstellen soll, dient das Bußgeldverfahren 
der Sanktion bereits begangener Verstöße. Beide Instrumente stehen rechtlich unabhängig 
nebeneinander. 

H8) 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig der Pflicht zur Anzeige von Erdarbeiten nach § 49 Abs. 1 Satz 1 
WHG nicht nachkommt, handelt ordnungswidrig i.S.d. § 122 Abs. 1 Nr. 22 SächsWG. Eine solche 
Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. 



Anlagen 
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Anlage 2 - Vom Geltungsbereich betroffenen Flurstücke 

Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

69/36 255/95 807/1 

936/77 255/89 807/2 

69/35 255/72 807/3 

41/5 164/8 

407/38 164/6 

37/85 1494/166 

38/5 1495/166 

1147 249/46 

37/70 249/43 

406/41 255/33 

37/88 255/38 

42/53 164/7 

42/50 164/9 

41/6 165/2 

42/52 165/1 

42/51 249/45 

42/48 255/69 

42/46 255/66 

42/49 255/65 

41/7 255/70 

42/3S 255/68 

42/38 255/67 

42/32 249/44 

42/43 1384/164 

42/34 1358/164 

42/47 255/60 

42/44 1441/164 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

42/42 164/1 

42/56 249/48 

42/40 249/42 

68/5 249/47 

46/1 251/2 

68/4 255/59 

42/41 255/64 

42/45 255/58 

42/28 255/63 

42/55 255/62 

42/39 255/91 

38/4 249/41 

69/27 255/27 

69/34 250/1 

33/2 254/24 

69/33 254/25 

69/26 256/3 

69/32 164/12 

37/87 258/1 

37/71 257/10 

69/14 1349/256 

69/31 256/2 

74/3 257/11 

69/25 1031/257 

813/69 2063/249 

833/69 257/1 

34/87 257/9 

818/69 993/257 

69/24 254/30 
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Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

74/2 254/22 

814/69 255/87 

73/2 254/19 

69/23 259/11 

885/69 254/29 

73/1 256/7 

70/9 254/28 

42/16 255/20 

1104/45 1318/256 

46/3 1106/256 

46/2 944/257 

1103/45 931/257 

921/47 924/257 

68/2 947/257 

47/2 257/7 

1090/45 256/1 

45/2 256/8 

1084/42 256/6 

599/42 259/14 

45/1 257/14 

491/43 257/2 

42/12 257/3 

42/60 257/15 

490/43 257/8 

459/47 257/13 

47/4 255/43 

1058/47 255/57 

47/1 254/10 

404/47 254/20 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

458/47 254/26 

47/6 941/254 

47/5 117/14 

4717 117/4 

1164 118/19 

1165 118/30 

1166 116/8 

1163 118/31 

175/17 3/207 

175/16 3/158 

175/9 3/19 

48 3/160 

50/3 3/157 

50/4 3/155 

50/5 118/29 

1156 3/162 

1155 3/187 

1151/1 118/18 

1152/2 3/94 

1160 3/26 

1152/1 118/14 

175/12 2119/118 

175/7 118/15 

1159 118/9 

1153 3/156 

1158 118/38 

1162 118/32 

175/6 118/37 

1154 118/34 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

1157 118/33 

37/75 118/35 

37/68 3/206 

1120/42 3/92 

37/69 3/93 

37/72 3/91 

34/102 117/12 

34/101 3/164 

42/22 117/13 

1085/42 117/9 

37/58 117/8 

1121/42 117/15 

42/57 3/166 

37/92 117/10 

42/58 117/11 

42/13 3/186 

42/19 3/159 

37/59 3/80 

175/15 3/215 

222/54 3/191 

1150 3/238 

175/14 3/184 

175/13 117/6 

175/3 3/213 

1151/2 117/7 

1161 117/5 

81/12 80 

78/12 79/1 

78/14 3/112 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

78/15 3/165 

67 3/239 

78/13 3/79 

37/15 3/210 

37/67 3/231 

37/65 3/183 

37/61 76/4 

37/62 76/8 

37/93 64/2 

37/56 64/1 

37/55 3/244 

36/3 3/186 

37/66 3/212 

37/63 65/1 

37/64 3/230 

34/95 3/224 

37/54 3/17 

37/95 3/182 

37/57 1651/62 

37/94 60/3 

37/53 3/179 

3/220 

3/62 

3/227 

137/20 

100/2 

102/14 

1059/169 

169/3 
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Delitzsch Flur Delit2sch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

1060/169 

169/7 

170/2 

1392/169 

700/169 

169/6 

169/8 

171/2 

169/9 

173/3 

545/174 

243/2 

173/2 

546/174 

155/27 

155/28 

124/8 

204/10 

248/25 

155/30 

248/32 

155/29 

155/18 

248/31 

155/14 

253/12 

255/4 

1079/255 

255/94 

2 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

248/20 

248/21 

249/38 

248/30 

248/19 

249/33 

253/11 

249/28 

253/10 

249/35 

249/32 

248/27 

249/34 

204/13 

204/14 

204/12 

249/36 

253/13 

2/15 

253/14 

255/15 

255/83 

249/40 

248/29 

249/39 

249/31 

255/81 

255/37 

255/84 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

1087/255 

255/79 

255/82 

249/25 

2103/249 

255/36 

2102/249 

2139/249 

249/19 

255/78 

255/77 

255/80 

255/25 

255/26 

255/75 

255/76 

249/20 

2137/249 

249/22 

248/10 

255/31 

255/52 

255/24 

255/73 

255/74 

254/8 

255/49 

255/92 

1553/248 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 

2 4 5 

249/21 

255/32 

1941/249 

255/40 

255/71 

254/12 

3/228 

3/235 

3/234 

3/180 

3/243 

60/2 

58/3 

70/5 

139/55 

99/3 

139/82 

139/83 

52/2 

58/2 

51/2 

139/93 

97/1 

139/92 

139/87 

67/1 

3/15 

3/216 

3/218 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

3/232 

3/233 

3/181 

54/2 

3/245 

55/1 

50/3 

52/1 

888/95 

139/40 

139/101 

67/2 

139/88 

139/89 

50/2 

2049/56 

2050/57 

95/1 

124/6 

93/1 

124/5 

139/80 

886/91 

4/4 

1285/2 

1248/2 

1284/2 

1249/2 

1246/2 

32 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

1212/2 

1213/2 

1247/2 

1183/5 

124/7 

875/91 

885/89 

34/2 

1184/5 

31/2 

39/1 

40/1 

41/1 

139/81 

88/1 

1185/5 

1251/2 

1244/3 

1215/2 

1210/2 

1211/2 

1214/2 

1245/2 

1250/2 

2/14 

1283/2 

1282/2 

1281/2 

610/159 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

156/1 

607/159 

606/159 

155/15 

135/3 

1732/137 

1731/137 

137/24 

137/29 

117/3 

1070/118 

118/36 

2033/117 

114 

108/4 

108/5 

2106/115 

108/14 

85 

108/16 

108/13 

108/12 

108/3 

108/15 

108/8 

1724/137 

76/6 

76/9 

76/10 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

108/10 

108/9 

106/1 

1723/137 

76/12 

78/11 

108/11 

104/1 

137/23 

76/7 

74/1 

102/13 

102/9 

102/12 

124/11 

1243/3 

1252/2 

1254/2 

1242/2 

1253/2 

1280/2 

1279/2 

2/13 

1/1 

2/9 

1269/2 

1268/2 

1267/2 

2/10 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 

2 4 5 

2/11 

1270/2 

1271/2 

1272/2 

1259/2 

1274/2 

1275/2 

1258/2 

2/8 

2/16 

2/4 

1260/2 

1273/2 

1278/2 

1255/2 

1277/2 

1256/2 

2/7 

1276/2 

1257/2 

1266/2 

1261/2 

162/3 

162/8 

861/162 

1008/162 

162/5 

162/9 

164/13 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

182/6 

162/4 

162/7 

164/11 

162/1 

162/2 

169/1 

724/189 

164/10 

1217/2 

1208/2 

1209/2 

1216/2 

1188/5 

37/1 

43/1 

44 

45 

49/1 

86/6 

36 

35 

1187/5 

31/3 

1188/5 

40/2 

41/2 

34/1 

26/10 

37 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

26/12 

39/2 

1241/2 

1218/2 

1207/2 

1264/2 

1231/2 

1230/2 

1510/2 

1511/2 

248/22 

248/23 

249/37 

248/24 

204/15 

204/16 

204/17 

29/2 

1198/2 

1228/2 

1232/2 

1263/2 

1227/2 

1233/2 

1.226/2 

1262/2 

1234/2 

1225/2 

1200/2 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

1196/5 

1199/2 

204/18 

1195/5 

1201/2 

1194/5 

753/8 

26/6 

11/1 

760/13 

1203/2 

1202/2 

1193/5 

9/1 

7/1 

14/1 

1223/2 

1236/2 

1237/2 

1222/2 

1224/2 

1235/2 

1206/2 

1219/2 

1240/2 

1220/2 

1238/2 

1221/2 

1239/2 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

1229/2 

14/2 

1191/5 

1204/2 

1192/5 

762/16 

764/17 

763/16 

26/5 

26/7 

765/18 

20/3 

20/2 

768/21 

26/11 

23/1 

1205/2 

1190/5 

1197/5 

1189/5 

86/7 

204/19 

204/21 

26/8 

29/5 

259/15 

259/8 

259/10 

254/2 



Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

254/11 

142/28 

142/25 

142/26 

147/1 

142/27 

142/8 

155/9 

155/11 

155/10 

155/12 

155/17 

142/37 

139/90 

139/91 

142/1 

139/100 

137/4 

137/8 

86/4 

86/5 

29/6 

29/3 

116/9 

116/10 

29/4 

253/6 

204/20 

204/8 
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Delitzsch Flur Delitzsch Flur Delitzsch Flur 
2 4 5 

142/43 

142/18 

139/77 

142/42 

139/67 

139/56 

137/21 


